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Thema

Von der Einrichtung zur Person
Reform der Eingliederungshilfe und ihre Bedeutung
für Dienste und Einrichtungen

■ Nadja Althaus und Cordula Barth

Die anstehende Erneuerung der Einglie-
derungshilfe ist eines der wichtigsten Re-
formprojekte in der Praxis Sozialer Ar-
beit. In Hessen gibt es dazu seit drei Jah-
ren ein Pilotprojekt, aus dem auch
bundesweit nützliche Schlussfolgerungen
gezogen werden können.

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung ist ein zentraler Bestandteil
der Wohlfahrtspflege. Sie steht allerdings
seit einigen Jahren unter erheblichem Re-
formdruck. Das Ziel der Eingliederung
wird durch die Dominanz der stationären
Versorgung nicht erreicht.

Der durch steigende Fallzahlen verur-
sachte Kostendruck und fachliche Impul-
se führen seit der 84. Arbeits- und Sozial-
ministerkonferenz (ASMK) von 2007 zu
politischen Diskussionen und Beschlüs-
sen, die auf eine Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe abzielen. Reforman-
liegen der Arbeits- und Sozialminister-
konferenz sind die Umsetzung von perso-
nenzentrierten Teilhabeleistungen, ein
durchlässigeres und flexibleres Hilfesys -
tem, Handlungsstrategien zum Auf- und
Ausbau eines inklusiven Sozialraumes,
Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt
für behinderte Menschen (WfbM), wie
auch das Bestreben, die Kosten insofern
steuern zu können, dass Kostenneutra-
lität entsteht (vgl. ASMK 2009; ASMK
2010).

Die im Jahre 2009 von Deutschland ra-
tifizierte UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderung hat zu
 einer neuen Dynamik der Diskussion ge-
führt. Zentral ist der Begriff der »Inklu-
sion«: Allen Menschen sollen gesell-
schaftliche Teilhabe und Chancengleich-
heit im Hinblick auf eine selbstbestimmte
Lebensführung ermöglicht werden. Ent-
scheidend ist dabei eine umfassende Bar-
rierefreiheit. Der Mitte Juni 2011 veröf-
fentlichte Nationale Aktionsplan der
Bundesregierung zur Umsetzung des
Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von Menschen mit

Behinderungen gibt darauf aufbauend
Anstöße, um Inklusion in allen Lebensbe-
reichen zu verwirklichen (vgl. BMAS
2011). Darüber hinaus gibt es weitrei-
chende Reformvorschläge, die auf ein
Leistungsgesetz für Menschen mit Behin-
derungen abzielen (vgl. FbJJ 2011).

Es besteht Einigkeit über die Zielper-
spektive einer inklusiven Gesellschaft mit
individuellen Teilhabeleistungen für Men-
schen mit Behinderung, jedoch ist deren
Umsetzung unklar. Der Landeswohl-
fahrtsverband Hessen als überörtlicher
Sozialhilfeträger hat im Rahmen dieser
Reformdiskussion bereits in mehreren
Projekten Ansätze zur Weiterentwicklung
der Eingliederungshilfe erprobt (vgl. Kun-
ze et al. 2008). Hier lässt sich auch das seit
2009 laufende Pilotprojekt »Personenzen-
trierte Steuerung der Eingliederungshilfe
in Hessen« (PerSEH) des Landeswohl-
fahrtsverbandes Hessen verorten.

Die »Personenzentrierte Steuerung der
Eingliederungshilfe in Hessen« setzt sich
maßgeblich aus drei Elementen zusam-
men: einem zielgruppenübergreifenden
Planungsinstrument für individuelle Teil-
habeleistungen von Menschen mit Behin-
derung namens Integrierte Teilhabepla-
nung (ITP) Hessen, Hilfeplankonferenzen
(HPK) als ein Verfahren zur Steuerung
von Zugang und Verlauf der Teilhabeleis-
tungen sowie einer einheitlichen perso-
nenzentrierten Finanzierungssystematik.

Das Projekt zielt somit grundlegend auf
eine fachlich-inhaltliche wie auch finan-
zielle Steuerung von Teilhabeleistungen
für Menschen mit Behinderung. Im Zuge
des Projekts werden die erarbeitete Inte-
grierte Teilhabeplanung Hessen in jeder
Region in drei zielgruppenspezifischen
Hilfeplankonferenzen vorgestellt. Dort
wird abschließend eine gemeinsame Emp-
fehlung über Art und Umfang der Leis-
tungen formuliert. Die Finanzierung der
Teilhabearrangements basiert auf einer
prospektiven Schätzung der für die Unter-
stützung notwendigen Zeitwerte (vgl.
Kunze et al. 2008; Gromann 2010).
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Von April 2010 bis Mai 2011 gab es
eine Begleitforschung zum Projekt, in de-
ren Fokus Fragen der Einführung der
neuen Instrumente und Verfahren stan-
den, aber auch erste Einschätzungen zu
inhaltlichen und finanziellen Auswirkun-
gen. (Allgemeine Informationen, Materi-
alien, Auswertungen und der Abschluss-
bericht zum Evaluationsprojekt PerSEH
können auf der Projekt-Website unter
www.evaluation-perseh.uni-siegen.de ein-
gesehen werden; es liegen auch Materia-
lien in leichter Sprache vor.)

Wenngleich sich die Begleitforschung
auf die Erprobung und Einführung in

zwei hessischen Landkreisen bezog, sind
einige Ergebnisse auch darüber hinaus
von Interesse. Der mit dem Projekt ver-
bundene Ansatz der Verknüpfung einer
zielgruppenübergreifenden Teilhabepla-
nung und einer zeitbasierten Vergütung
wurde eingeführt.

Fünf Lehren aus dem Projekt

Die »Personenzentrierte Steuerung der
Eingliederungshilfe in Hessen« erscheint
nach bisherigem Erkenntnisstand grund-
sätzlich als eine geeignete Möglichkeit, ei-
nen Reformprozess anzustoßen, es gibt
jedoch an einigen Stellen Weiterentwick -
lungsbedarf.

Die bisherigen auf Einzelfälle begrenz-
ten Veränderungen und Hindernisse im
Implementationsprozess belegen gewisse
Beharrungstendenzen bestehender Syste-
me und Routinen. Alleine von der Ein-
führung neuer Instrumente geht kein
Automatismus eines Reformprozess aus.
Für die prozesshafte Ausgestaltung von
Reformen im Feld der Eingliederungshil-
fe können daher fünf allgemeine Schluss-
folgerungen gezogen werden:

Erstens: Es ist notwendig, dass zwi-
schen den beteiligten Akteuren eine Ver-
ständigung über Leitgedanken von Re-
formprozessen erfolgt.

Zweitens: Relevant für ein Gelingen
von Reformprozessen sind die Beachtung
der in den Kommunen vorhandenen Ko-
operations- und Kommunikationsstruk-
turen sowie die Spezifika der Leistungser-
bringer vor Ort.

Drittens: Es ist unerlässlich, dass Ver-
antwortung und Zuständigkeiten klar
und verbindlich geregelt sind, um bei-
spielsweise Schnittstellenproblematiken
zu vermeiden.

Viertens: Eine flexible Anwendung von
Instrumenten und Verfahren zur Planung
der Unterstützung im Einzelfall ist auf
eine enge Verknüpfung mit Ansätzen so-
zialräumlich orientierter Planung und
Koordination angewiesen.

Fünftens: Bei der Planung und Ausge-
staltung von passgenaueren, flexiblen
Teilhabeleistungen ist es erforderlich, eine
adäquate Form für Partizipations- und
Teilhabemöglichkeiten von Menschen
mit Behinderung, ihrer Angehörigen, ge-
setzlichen Betreuern und Unterstützungs-
personen zu finden.

Auf Basis der Erkenntnisse und Ergeb-
nisse des Evaluationsauftrages zum Pro-
jekt »Personenzentrierte Steuerung der
Eingliederungshilfe in Hessen« lassen sich
darüber hinaus Konsequenzen für Diens -
te und Einrichtungen in einem sich wan-
delnden Feld der Behindertenhilfe ablei-
ten. Zielperspektive ist dabei eine Trans-
formation des Behindertenhilfesektors:
die konsequente Abkehr von einrich-
tungszentrierten Angeboten hin zu perso-
nenzentrierten Teilhabeleistungen unter
Berücksichtigung des örtlichen Sozial-
raums. Dies sind entscheidende Schritte,
die UN-Behindertenrechtskonvention

und den Nationalen Aktionsplan in
Deutschland umzusetzen.

Was Anbieter tun müssen

Die Dienste und Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe haben sich in der Vergan-
genheit ausgehend vom Subsidiaritäts-
prinzip und der Orientierung an überre-
gionalen, zumeist verbandlich generierten
fachlichen Prinzipien entwickelt. Hierbei
hatte ein institutioneller »Schutz- und
Schonraum« eine wichtige Bedeutung,
dem die Maximen »Eingliederung« und
»gesellschaftliche Teilhabe« in den meis -
ten Fällen gegenüberstehen. Daher kom-
men den Diensten und Einrichtungen auf
fachlicher und struktureller Ebene im
Rahmen der Weiterentwicklung der Ein-
gliederungshilfe wichtige Aufgaben zu.

Beginnend bei der größten und überge-
ordneten bis hin zur Ebene der einzelnen
Institutionen und ihren Mitarbeitenden
kommt zunächst der politischen und ver-
bandlich organisierten Wohlfahrtspflege
die Aufgabe zu, eine klare Position und
Mitarbeit im Rahmen einer Gesamtkon-
zeption zu verfolgen, die die Überwin-
dung einer stationären, segregierenden
Versorgungslogik ermöglicht. Es zeigte
sich, dass eine klare Einbettung lokaler
reformerischer Prozesse in die übergrei-
fende Gesamtstrategie von enormer Be-
deutung ist. Dabei gilt es für die Ver-
bandsvertreterinnen und Verbandsvertre-
ter wie auch auf regionaler Ebene für
Einrichtungen und Dienste, an überregio-
nalen und regionalen Aktionsplänen kon-
struktiv und fachversiert mitzuwirken,
um den Rahmen für die konkreten Re-
formvorhaben mitzugestalten. Dies muss
auch eine Überprüfung und gegebenen-
falls Veränderung eigener Strukturen
beinhalten.

Von Bedeutung ist dabei, dass der
theo rie- und wertegeleitete Hintergrund
des Reformvorhabens, der sich an der
UN-Konvention und der Internationalen
Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF)
orientieren sollte, die Maxime aller Be-
teiligten ist. Einrichtungen und Dienste
der Behindertenhilfe verfügen über wert-
volle Erfahrungen und fundiertes Wis-
sen. Daher ist ihre konstruktive Mitar-
beit bei der Erarbeitung der Gesamtkon-
zeption notwendig, wenn nicht gar
unverzichtbar. Voraussetzung für inno-

»Das Ziel ist die konsequente Abkehr
von einrichtungszentrierten Angeboten
hin zu personenzentrierten Teilhabe -
leistungen unter Berücksichtigung des
örtlichen Sozialraums«

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2011-5-171 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 22.01.2026, 02:11:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2011-5-171


Thema

173Blätter der Wohlfahrtspflege 5/2011

vative Reformen ist allerdings – um hier
zu präzisieren – die Bereitschaft, institu-
tionelle oder eigene Denk- und Hand-
lungsmuster wie auch gewachsene Struk-
turen kritisch zu prüfen und erforderli-
chenfalls zu optimieren.

Im Reformkonzept können so ein in-
haltliches Grundverständnis wie auch die
Notwendigkeit eines Qualifizierungskon-
zepts verortet werden. An dieser Stelle
kommt Einrichtungen und Diensten als
Orte der Umsetzung eines reformierenden

Gesamtkonzepts sowohl in der Konzep-
tionsphase als auch im Implementations-
und Weiterentwicklungsverfahren eine
Schlüsselfunktion zu.

Entscheidend ist ein fortwährender
Aushandlungsprozess, um an vorhandene

Durch de Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53
ff. Sozialgesetzbuch XII) soll im Rahmen der nachrangigen
Sozialhilfe die Möglichkeit zur Teilhabe am Gemeinschaftsle-
ben sichergestellt werden. Die Eingliederungshilfe wird durch
das zum 1.7.2001 in Kraft getretene SGB IX (Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen) beeinflusst. Seit Einfüh-
rung der gesetzlichen Pflegeversicherung ist die Eingliede-
rungshilfe die finanziell bedeutsamste Hilfe nach dem SGB XII
– neben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung.

Die Eingliederungshilfe umfasst Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation und beruflichen Teilhabe im selben Umfang
wie die vorrangigen Leistungsgesetze nach dem SGB, insbes.
SGB III, V und VI. Zur Eingliederungshilfe zählen auch be-
gleitende schulische, schulvorbereitende und vorschulische
Maßnahmen (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 SBG XII) sowie Leistungen
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 54 Abs. 1 SGB
XII, § 55 SGB IX).

Die zahlenmäßig und finanziell bedeutsamsten Leistungen der
Eingliederungshilfe sind Hilfen in betreuten Wohnmöglich-
keiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB XII) sowie Hilfen in einer
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM, § 41 SGB IX) im
Rahmen der beruflichen Teilhabe. Leistungsberechtigt sind
wesentlich körperlich, geistig oder seelisch behinderte Men-
schen. Hierüber ist in der Eingliederungshilfe-Verordnung
Näheres ausgeführt.

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine Behinderung zu
verhüten, deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den
behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern (§ 53
Abs. 3 SGB XII, § 4 SGB IX). Die dabei zu verfolgenden Zie-
le sind, eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu er-
möglichen oder zu erleichtern, die Ausübung eines Berufs
oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen
und soweit wie möglich die Unabhängigkeit von Pflege zu er-
reichen. Leistungen der Eingliederungshilfe werden zielge-
richtet erbracht. Leistungen werden unabhängig vom Grund
des Hilfebedarfes erbracht. Solange das mit der Leistung ver-
folgte Ziel realistischerweise erreicht werden kann, erfolgt die
Leistung ohne zeitliche Begrenzung.

Beispiele für Leistungen der Eingliederungshilfe sind die Früh-
förderung oder die Suchtbehandlung als medizinische Maß-
nahme, heilpädagogische Betreuung als vorschulische Maß-
nahme, Internatsbetreuung als begleitende schulische Maß-
nahme, ein WfbM-Besuch als berufliche Maßnahme sowie die
Betreuung im Wohnbereich, sei es in einem Wohnheim oder
einer anderen ambulant betreuten Wohnform als Leistung zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Die Abgrenzung der Eingliederungshilfe v. a. zur Krankenhil-
fe (Hilfen zur Gesundheit) oder zur Hilfe zur Pflege ist im Ein-
zelfall schwierig. Sie ist aber wegen der unterschiedlichen Be-
handlung beim Einkommens- und Vermögenseinsatz bedeut-
sam. Leistungen der Eingliederungshilfe müssen immer
zielgerichtet und die Behinderung konkret beeinflussend sein.

Seit dem 1.7.2001 besteht auch im Rahmen der Sozialhilfe ein
Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
und beruflichen Teilhabe ohne Einsatz von eigenem Einkom-
men und Vermögen. Bei stationären schulischen und ver-
gleichbaren Maßnahmen beschränkt sich der Einsatz des Ein-
kommens und Vermögens auf die aufgewendeten Kosten des
Lebensunterhalts in Höhe der für den häuslichen Lebens-
unterhalt ersparten Aufwendungen.

Für volljährige behinderte Menschen ist bei stationären Maß-
nahmen, z. B. einer Wohnheimbetreuung, die Unterhalts-
pflicht der Eltern auf 26 Euro im Monat begrenzt (§ 92 SGB
XII). Leistungen der Eingliederungshilfe werden für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) und see-
lisch behinderte junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) im Rahmen
der Jugendhilfe nach den Bestimmungen des SGB VIII (Kin-
der- und Jugendhilfe) erbracht. Die sachliche Zuständigkeit
für Leistungen der Eingliederungshilfe zwischen überörtlichen
und örtlichen Trägern der Sozialhilfe ergibt sich aus den §§
97, 98 SGB XII sowie den jeweiligen Landesgesetzen (Aus-
führungsgesetz zum SGB XII).

Franz Schmeller
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Quelle: Deutscher Ver-
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Was versteht man eigentlich genau unter Eingliederungshilfe?
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Strukturen anzuknüpfen, diese zu über-
prüfen und sich ändernden Bedingungen
vor Ort gerecht zu werden. Die Berück -
sichtigung regionaler Strukturen und die
Beachtung bestehender Informations-
und Kommunikationswege impliziert die
konsequente Mitarbeit von Vertreterin-
nen und Vertretern aus entsprechenden
Institutionen. Insbesondere auf der ört-
lichen Ebene sollten die Vertreterinnen
und Vertreter der Einrichtungen und
Dienste gemeinsam an einem Strang zie-
hen. Eine Neuordnung ihrer (Arbeits-)
Strukturen ist meist nötig. Dabei sollten
Dienste und Einrichtungen auf die mit ei-
ner Personenzentrierung verbundene
Notwendigkeit zur Dezentralisierung und
Flexibilisierung von Angeboten und
Dienstleistungen überprüft und gegebe-
nenfalls verändert werden. Ebenso müs-
sen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
entsprechend angeleitet und im Arbeits-
alltag ausgestattet werden.

Was sich in der fachlichen
Arbeit ändern muss

Eine Weiterentwicklung des örtlichen
Hilfesystems mit der Ausrichtung »Über-
windung stationärer und segregierender
Angebotsstrukturen« entspricht (inter-)
nationalen fachlichen Leitlinien. Vorbe-
halte, die sich aus mit dieser Ausrichtung
einhergehenden Unsicherheiten nähren,
sind durchaus verständlich und sollten in
einem transparenten Dialog geklärt wer-
den. Oft besteht Notwendigkeit zur Er-
neuerung der Dienste und Einrichtungen
der Behindertenhilfe, die maßgeblich
durch das Aufbrechen institutioneller
Kontinuität erreicht werden kann.

Konkrete Aspekte, die auf die Mitar-
beitenden der Dienste und Einrichtungen
zukommen, sind u. a. die Beteiligung bei
der fachlichen Vorbereitung und beim
Ablauf der Reformprozesse sowie eine
trägerinterne wie auch trägerübergreifen-
de Qualifizierung zu inhaltlichen und
fachlichen Grundsätze des Reformvorha-
bens. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Einrichtungen und Dienste sollten
sich darüber hinaus stärker als kompe-
tente und flexible Mitarbeitende von in-
klusiven Dienstleistungs- oder Kompe-
tenzzentren begreifen,
• die im Austausch mit anderen Akteu-

ren vor Ort gemeinsam Materialien er-
arbeiten, um beispielsweise barriere-

freies Arbeiten mit Hilfeplaninstrumen-
ten zu ermöglichen oder zu verbessern,

• die in transparenten Gremienstruktu-
ren gemeinsam eine fachlich-fundierte
und personenzentrierte Plausibilitäts-
prüfung der Teilhabeplanungen vor-
nehmen,

• die durch ihre sozialräumliche Ausrich-
tung inklusives Leben in der Gemeinde
oder Region fördern, beispielsweise
durch Kooperationen mit Vereinen und
der Volkshochschule vor Ort,

• die auf Augenhöhe mit leistungsberech-
tigten Menschen gemeinsam neue
Wege und Formen finden, deren Parti-
zipation und gesellschaftliche Teilhabe
zu ermöglichen, beispielsweise durch
den Abbau von Verständigungsbarrie-
ren,

• die durch fachlich orientierte Steue-
rungs- und Koordinationsgremien vor
Ort die Angebote in der Gemeinde und
Region sukzessive weiterentwickeln
und deren Qualität dauerhaft sichern,
beispielsweise durch die konsequente
Rückkopplung von noch ungedeckten
Bedarfen.

Resümee

Nicht zuletzt auf Grundlage der inter-
nationalen und nationalen Bestrebungen
sind sich alle beteiligten Akteure einig,
dass eine Reform der Eingliederungshilfe
in Deutschland notwendig ist. Viele be-
reits vollzogene Schritte gelten als unum-
kehrbar, beispielsweise personenzentrierte
Teilhabeleistungen. Der Reformprozess
der Eingliederungshilfe benötigt allerdings
nicht nur Instrumente und Verfahren,
sondern setzt vor allem eine inklusive
fachliche Ausrichtung und entsprechendes
Handeln aller Beteiligten voraus.

Es ist erforderlich, Automatismen oder
Anreize zu implementieren, die die Re-
produktion vorhandener institutioneller
Strukturen sowie routinierter Denk- und
Handlungsmuster weniger attraktiv wer-
den lässt. Die Erarbeitung personenzen-
trierter Teilhabeleistungen sollte zudem
in enger Verbindung mit geeigneten For-
men sozialräumlich orientierter Planung
und Koordination stehen. Erst dann kann
der angestrebte Reformprozess grundle-
gend vollzogen werden. ◆
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